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Fusspflege
Ein Weiterbildungsangebot

Unsere Fisse tragen und stitzen uns ein

eben lang. Aber wir schenken ihnen bei

weitem nicht so viel Aufmerksamkeit wie unserem Gesicht oder unserem Haar

Wir pflegen unsere Fisse meist erst
dann, wenn sie schmerzen. Spitex-
Mitarbeitende wissen, wie viele Leute
Probleme mit ihren Fiissen haben.
Fusspflege gehdrt zu den klassischen
Spitex-Dienstleistungen.

Ausgebildete Podologen/innen bieten
professionelle Fusspflege an, in ihrer

Praxis oder bei Bedarf zu Hause. In
manchen Spitex-Zentren, in Pflegehei-
men und in Spitélern wird heute auch
eigenes Personal fir die Fusspflege
geschult. Denn Fusspflege ist gefragt.

Richtige Fusspflege will gelernt sein.
Fir Spitex-Mitarbeitende besteht die
Méglichkeit, in der Fachschule fiir
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Hilfe und Pflege zu Hause

Fusspflege-Pédicure pédi-suisse eine
Weiterbildung zu absolvieren. Damit
wird man/frau nicht zur Podologin
bzw. zum Podologen. Doch mit der
Weiterbildung erwerben Spitex-Mitar-
beitende Kenntnisse, die fir ihre tagli-
che Arbeit sehr niitzlich sein kdnnen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
pédi-suisse, Fachschule fir Fusspflege-
Pédicure und Fuss-Reflexzonenmassage,
Herrn Daniel Gehrer, Seestr. 128,
8820 Weéidenswil, Tel. 0T 780 88 48,
Fax 01 780 75 46
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Qualitiit praktisch

Die «Fiinf Funktionen der Hilfe und Pflege zu Hause, Krankenpflege, Hauspflege

und Haushilfe in der Spitex»

Der SPITEX Verband Kanton St.Gallen hat ein Fachgremium, bestehend aus Fach-
mitarbeiterinnen der Spitex, beauftragt, die «Fiinf Funktionen der Pflege» fir den
SPITEX-Bereich zu adaptie Wir finden es wichtig, dass der Aufgabenbereich
SPITEA-Bereich daptieren. Wir finden es wichtig, dass der Aurgabenbereich

der Spitex definiert und somit transparenter wird und die verschiedenen Berufs-
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angenorigen in einem bpwe»t-Zerm‘um dlese[be rachspmche sprechen. Wir eracn-
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ten es als einen wichtigen Beitrag zur Qualitétsdiskussion.

Die 5 Funktionen der Pflege haben
ihren Ursprung in den seit 1992 giilti-
gen Ausbildungsbestimmungen fir
Gesundheits- und Krankenpflege. Die
Aufteilung der Pflegehandlungen in

die 5 Funktionen hilft den Pflegenden
ihre Tatigkeiten umfassend darzustellen,
sie zu planen, zu strukturieren, auszu-
fihren und zu beurteilen.

Es erscheint uns sehr wichtig, dass an
einem Arbeitsort dieselbe «Fochsprcx-
che» gesprochen und verstanden wird.
Deshalb haben wir die 5 Funktionen
fir die Dienste Krankenpflege, Haus-
pflege und Haushilfe in der SPITEX aus-

und umgearbeitet.

Die 5 Funktionen stellen folgen-
de Tatigkeitsbereiche dar:
Funkfion 1 Unterstitzung in und stell-
vertretende Ubernahme
von Aktivitdten des tagli-
chen Lebens.
Funktion 2 Begleitung in Krisensitua-
tionen und wahrend des
Sterbens.
Mitwirkung bei praven-
tiven, diagnosﬁschen und
therapeutischen Mass-
nahmen.
Mitwirkung an Aktionen
zur Verhitung von Krank-
heiten und Unfallen,

Funktion 3

Funktion 4

sowie zur Erhaltung und
Forderung der Gesundheit.
Beteiligung an Eingliede-

rungs- und Wiedereinglie-
derungsprogrammen.
Mitwirkung bei der Ver-
besserung der Qualitét
und Wirksamkeit der
Betreuung und bei der Ent-
wicklung ihrer Tétigkeit.
Mitarbeit an Forschungs-

Funktion 5

projekten im Gesundheits-
wesen.

Die «Fiinf Funktionen der Hilfe und

Pflege zu Hause» kénnen den Stijtz-

punkt-/Zentrumsleiterinnen und

den Leiterinnen Hauspflege/Haushilfe

als Arbeitsgrundlage dienen.

Sie eignen sich:

* zur Ausarbeitung von Stellenbe-
schreibungen

* zur Ergéinzung von Qualifikations-
und Férderungsinstrumenten

* zum Fihren von Mitarbeiterinnenge-
spréchen

* als Anregung fiir ein Teamgespréich

* zur Ausarbeitung von Standards

* zur Férderung der Qualitat

® efc.

Praktische Einfihrung

Auf Anfrage der Schule fir Hauspflege
in Bern wurden die «Fiinf Funktionen»

dieses Jahr zusammen mit einer erfah-
renen Zentrumsleiterin in einer Weiter-
bildung vermittelt.
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Hilfe und Pflege zu Hause

Nach einem kurzen Theorieblock,
welcher die Entstehung der Dokumen-
tation umfasste, erarbeiteten die Teil-
nehmerinnen anhand von Fallbeispielen
aus dem Spitex-Alltag die «Finf Funk-
tionen» in Kleingruppen. Die Ergebnis-
se wurden anschliessend im Plenum
diskutiert.

Aus den zahlreichen Diskussionsbei-
tragen wurde ersichtlich, wie wichtig
die Auseinandersetzung im interdiszi-
plincren Team mit den «Fiinf Funktio-
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nen» ist. Anhand der «Fiinf Funktionen
in der Hilfe und Pflege» wird das ge-
genseitige Verstdndnis fir den Arbeits-
bereich geférdert, kann die eigene
Tatigkeit reflektiert und bei Fallbespre-
chungen kénnen die verschiedenen
Blickwinkel genutzt werden. Die Kurs-
teilnehmerinnen bewerteten die be-
schriebenen «Fiinf Funktionen» als tol-
len Leistungsnachweis fir ihre Tatigkeit
als Hauspflegerin, welche oft unter-
bewertet wird. Die Schlisselqualifikatio-
nen, als weiteres wichtiges Element,

flossen immer wieder mit ein und es
zeigte sich, wie elementar die Selbst-
und Sozialkompetenz ist, um den
Beruf der Hauspflege auszuiiben.

JU

Die Dokumentation «Fiinf Funktionen in
der Hilfe und Pflege, Krankenpflege,
Hauspflege und Haushilfe in der Spitex»
Fr. 15.— ist erhéltlich beim SPITEX Ver-
band Kanton St. Gallen, Engelgasse 2,
9000 St.Gallen, Fax 071 222 87 63,
E- Mail spitexsg@access.ch

Bundesgesetz iiber die Mehrwertsteuer

Das neue Mehrwertstevergesetz, MWSTG wurde an der parlamentarischen

Schlussabstimmung vom 2. September 1999 von beiden eidgenéssischen Réten

verabschiedet. Das Gesetz bringt fir den Spitex Bereich jene Verbesserungen,

fur die sich dlle jahrelang eingesetzt haben.

Was ist neu?

Gemdss MWSTG Art. 17 sind von der

Steuer ausgenommen:

1. Pflegeleistungen von Spitexorgani-
sationen, sofern sie drztlich verord-
net sind;

2. Die (hauswirtschaftlichen) Umsctze
von gemeinniitzigen Organisa-
tionen der Krankenpflege und der
Hilfe zu Hause.

Zudem ist festgehalten, dass samtliche
Subventionen und andere Beitrdge der

MWSTG — Ein jahrelanger Kampf hat sich gelohnt!

offentlichen Hand nicht zum Umsatz
einer Spitexorganisation gezahlt wer-
den.

Das eidg. Finanzdepartement hat die
Ausfishrungsverordnung in die Ver-
nehmlassung geschickt und plant, das
Gesetz auf den 1. Januar 2001
in Kraft zu setzen.

Referendum
Der Gesetzestext untersteht dem fakul-
tativen Referendum. Wird dieses

Foto: Hilde Eberbard, Siebnen

ergriffen und kommen innert 100 Tagen
die notwendigen 50000 Unterschriften
zustande, misste als letzte Instanz das
Volk Gber das Gesetz befinden. Da

alle Branchen mit der erarbeiteten
Lésung zufrieden sind, wird dies ver-
mutlich nicht der Fall sein.

Was bleibt zu tun

Fir die Spitex Organisationen bleibt
vorldufig aber alles noch beim Alten.
Von der Steuer ausgenommen sind
nur erbrachte Pflegeleistungen, sofern
sie drztlich verordnet sind.

Hauswirtschaftliche Leistungen sowie
nicht arztlich verordnete Pflegeleistun-
gen sind bis zum Inkraftireten des neu-
en MWSTG immer zu 7,5% (Normal-
satz) oder 2,3% (Reduzierter Satz)
steverbar. Betragt der j&hrliche Umsatz
dieser steverbaren Leistungen in einer
Spitexorganisation nicht mehr als
75000 Franken, so besteht keine Steu-
erpflicht.

Das «Merkblatt Gber die Leistungen

von Spitex-Organisationen» der eid-
gendssischen Steververwaltung vom
29. November 1995 und die Broschijre
«Anderungen ab 1.1.99» behalten also
nach wie vor ihre Giltigkeit. Detqil-
informationen zum heute giltigen Vor-
gehen sind erhdltlich bei der Eidg.
Steververwaltung, Abteilung Mwst.,

Tel. 031325 76 39, Fax 031 325 72 80.

Wir werd?n Sie selbstverstandlich iber
allféllige Anderungen auf dem Laufen-
den halten.

Fi

seite 8



	Aktualitäten

